
Datenschutzerklärung für Kunden und Interessierte

Allgemeine Datenschutzerklärung der VAG

Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts 

Freiburger Verkehrs AG
Vorstand: Stephan Bartosch, Oliver Benz
Besançonallee 99
79111 Freiburg 

Telefon: 0761/4511-0
Fax: 0761/4511-139
E-Mail: vag(at)vagfr.de

Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten 

Datenschutzbeauftragter
Andreas Sterz
Freiburger Verkehrs AG
Besanconallee 99
79111 Freiburger Verkehrs AG

Telefon: 0761 / 4511-651
E-Mail: datenschutz(at)vagfr.de

Zwecke und Rechtsgrundlage, auf der wir Ihre Daten verarbeiten

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie anderen anwendbaren Datenschutz-
vorschriften (Details im Folgenden). Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt 
werden, richtet sich maßgeblich nach den jeweils beantragten bzw. vereinbarten Dienstleistungen. Wei-
tere Einzelheiten oder Ergänzungen zu den Zwecken der Datenverarbeitung können Sie den jeweiligen 
Vertragsunterlagen, Formularen, einer Einwilligungserklärung und/oder anderen Ihnen bereitgestellten 
Informationen (z. B. im Rahmen der Nutzung unserer Webseite oder unseren Geschäftsbedingungen) 
entnehmen. Darüber hinaus kann diese Datenschutzinformation von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, wie 
Sie unserer Webseite www.vag-freiburg.de/datenschutz entnehmen können. 

Zwecke zur Erfüllung eines Vertrages oder von vorvertraglichen Maßnahmen (Art. 6 
Abs. 1 b DSGVO)

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur Durchführung unserer Verträge mit Ihnen und 
der Ausführung Ihrer Aufträge sowie zur Durchführung von Maßnahmen und Tätigkeiten im Rahmen 
vorvertraglicher Beziehungen, z.B. mit Interessenten. Insbesondere dient die Verarbeitung damit der 



Erbringung von Mobilitätsdienstleistungen und damit verbundenen notwendigen Dienstleistungen, 
Maßnahmen und Tätigkeiten. Dazu gehören im Wesentlichen die vertragsbezogene Kommunikation mit 
Ihnen, die Nachweisbarkeit von Transaktionen, Aufträgen und sonstigen Vereinbarungen sowie zur Qua-
litätskontrolle durch entsprechende Dokumentation, Kulanzverfahren, Maßnahmen zur Steuerung und 
Optimierung von Geschäftsprozessen sowie zur Erfüllung der allgemeinen Sorgfaltspflichten, Steuerung 
und Kontrolle durch verbundene Unternehmen (z. B. Muttergesellschaft); statistische Auswertungen zur 
Unternehmenssteuerung, Kostenerfassung und Controlling, Berichtswesen, interne und externe Kommu-
nikation, Notfall-Management, Abrechnung und steuerliche Bewertung betrieblicher Leistungen, Risiko-
management, Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten; 
Gewährleistung der IT-Sicherheit (u. a. System- bzw. Plausibilitätstests) und der allgemeinen Sicherheit, 
u. a. Gebäude- und Anlagensicherheit, Sicherstellung und Wahrnehmung des Hausrechts (z. B. durch Zu-
trittskontrollen); Gewährleistung der Integrität, Authentizität und Verfügbarkeit der Daten, Verhinderung 
und Aufklärung von Straftaten; Kontrolle durch Aufsichtsgremien oder Kontrollinstanzen (z. B. Revision).

Übermittlung von erhobenen Daten an Dritte

Die Zulässigkeit der Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte bestimmt sich nach Art. 6 Abs. 1 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 24 (1) BDSG. Danach ist die Übermittlung 
personen-bezogener Daten an Dritte nur zulässig
 mit wirksamer Einwilligung der betroffenen Person,
 zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist,
 zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage der betroffenen Person,
 zur Begründung, Durchführung und Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses,
 zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der der Verantwortliche unterliegt,
 zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten, sofern nicht schutzwür-
dige Interessen oder die Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person am Ausschluss einer 
solchen Übermittlung überwiegen,
 zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Per-
son oder
 zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben, die dem Verantwortlichen übertragen wurden.
 wenn sie zur Abwehr von Gefahren für die staatliche oder öffentliche Sicherheit oder zur Verfolgung 
von Straftaten erforderlich ist
 wenn sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung zivilrechtlicher Ansprüche erforderlich 
ist, sofern nicht die Interessen der betroffenen Person an dem Ausschluss der Verarbeitung überwiegen.

Videoüberwachung der Freiburger Verkehrs AG

Zweck des Einsatzes von Videoüberwachungsanlagen bei der VAG (Artikel 13 Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO)
 Überwachung des Fahrgastwechsels, Betriebsablaufsteuerung
 Überwachung des nicht-öffentlich zugänglichen Bereichs von Betriebsanlagen
 Erhöhung der tatsächlichen Sicherheit der Fahrgäste sowie der Mitarbeiter
 Erhöhung des Sicherheitsempfindens der Fahrgäste sowie der Mitarbeiter
 Eindämmung von Vandalismusschäden
 Abschreckung von gewaltbereiten Personen
 Verbesserte Strafverfolgung bei Eingriffen in den Straßenverkehr, Vandalismus, Körperverletzung, 
sexueller Belästigung, Eigentumsdelikten oder anderer strafrechtlich relevanter Delikte
 Klärung von etwaigen Fahrgastansprüchen und andere zivilrechtliche Ansprüchen
 Zutrittskontrollen zu betrieblichen Bereichen
 Außenhautsicherung von betrieblichen Bereichen gegen unbefugten Zutritt
 Speicherung sicherheitsrelevanter Betriebsereignisse



Die berechtigten Interessen der speichernden Stelle nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f Datenschutz-
grundverordnung sind im Wesentlichen mit den vorstehend aufgeführten Zwecken identisch. 

Gesetzliche Grundlage: Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

Empfänger, denen die Daten mitgeteilt werden können
Aufzeichnungen werden nur auf Anforderung von Polizeibehörden, Staatsanwaltschaft, gerichtlicher 
Anordnung, bei Anforderung als Beweismittel im Rahmen von gerichtlichen Prozessen oder bei außerge-
richtlicher Anforderung durch Rechtsanwälte herausgegeben. 

Betroffene Personen
Kunden/Fahrgäste, Mitarbeiter der VAG Freiburg, Mitarbeiter von Auftragnehmern, sonstige Personen die 
sich im Bereich der Videoüberwachung aufhalten. 

Speicherdauer
Die Speicherfrist für die Kameras in den Fahrzeugen (Bahnen und Busse) beträgt maximal 48 Stunden. 
Die Speicherfrist für die Kameras der Stadtbahnanlagen und der übrigen stationären Anlagen beträgt 72 
Stunden. 

Die Aufzeichnungen werden automatisch überschrieben, wenn nicht einer der zur Speicherung festge-
legten Zwecke gegeben ist. Sofern Videoaufzeichnungen als Beweismittel für die straf- und/oder zivil-
rechtliche Verfolgung gespeichert werden, erfolgt die Löschung entsprechend der Verjährungsvorschrif-
ten.

Ihre Datenschutzrechte

Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie uns gegenüber Ihre Datenschutzrechte geltend 
machen
 So haben Sie das Recht, von uns Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten nach den Regeln 
von Art. 15 DSGVO (ggf. mit Einschränkungen nach § 34 BDSG) zu erhalten.
 Auf Ihren Antrag hin werden wir die über Sie gespeicherten Daten nach Art. 16 DSGVO berichtigen, 
wenn diese unzutreffend oder fehlerhaft sind.
 Wenn Sie es wünschen, werden wir Ihre Daten nach den Grundsätzen von Art. 17 DSGVO löschen, so-
fern andere gesetzliche Regelungen (z.B. gesetzliche Aufbewahrungspflichten oder die Einschränkungen 
nach § 35 BDSG) oder ein überwiegendes Interesse unsererseits (z. B. zur Verteidigung unserer Rechte 
und Ansprüche) dem nicht entgegenstehen.
 Unter Berücksichtigung der Voraussetzungen des Art. 18 DSGVO können Sie von uns verlangen, die 
Verarbeitung Ihrer Daten einzuschränken.
 Ferner können Sie gegen die Verarbeitung Ihrer Daten Widerspruch nach Art. 21 DSGVO ein-
legen, aufgrund dessen wir die Verarbeitung Ihrer Daten beenden müssen. Dieses Widerspruchsrecht 
gilt allerdings nur bei Vorliegen ganz besonderer Umstände Ihrer persönlichen Situation, wobei Rechte 
unseres Hauses Ihrem Widerspruchsrecht ggf. entgegenstehen können.
 Auch haben Sie das Recht, Ihre Daten unter den Voraussetzungen von Art. 20 DSGVO in einem struk-
turierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder sie einem Dritten zu übermitteln.
 Darüber hinaus haben Sie das Recht, eine erteilte  Einwilligung in die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten jederzeit uns gegenüber mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
 Ferner steht Ihnen ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu (Art. 77 DSGVO). 
Wir empfehlen allerdings, eine Beschwerde zunächst immer an unseren Datenschutzbeauftragten zu 
richten.

Ihre Anträge über die Ausübung ihrer Rechte sollten nach Möglichkeit schriftlich an die oben angegebe-
ne Anschrift oder direkt an unseren Datenschutzbeauftragten adressiert werden.


